
Entschädigungssatzung für Führungskräfte und Angehörige der
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf

1. Die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf gewährt gemäß § 9(5) Brandschutzgesetz
nachfolgend genannten Führungskräften der Freiwilli gen Feuerwehren Aufwands-
entschädigungen entsprechend den jeweils gültigen Bestimmungen der Entschädigungs-
satzung für Mitglieder der Gemeindevertretung.

2. Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für
- den Gemeindebrandmeister:  100 % der Aufwandsentschädigung eines Vorsitzenden 

                                                einer Fraktion.
- den Stellvertreter des Gemeindebrandmeisters oder Ortsteilwehrführer:
                                                     80 % der Aufwandsentschädigung eines  Vorsitzenden    
                                                      einer Fraktion.
- die Stellvertreter des Ortsteilwehrführers:
                                                     80  % der Aufwandsentschädigung eines                          
                                                      Gemeindevertreters 
-    die Zugführer:            60 % der Aufwandsentschädigung eines
                Gemeindevertreters 
-    die Gerätewarte:            80 % der  Aufwandsentschädigung eines                          
                                                  Gemeindevertreters
-    die Ortsteiljugendwarte          50 % der Aufwandentschädigung eines 

Gemeindevertreters

3. Der Gemeindebrandmeister ist berechtigt, in Einschätzung der Dienstdurchführung
Abzüge der Zahlungen anzuordnen und diese Abzüge an andere Führungskräfte
umzuverteilen.

4. Ehrenamtliche Brandschutzprüfer erhalten eine Aufwandsentschädigung pro
durchgeführte Brandschau in Höhe des Sitzungsgeldes für sachkundige Einwohner in
Ausschüssen der Gemeindevertretung.

5. Angehörige der Freiwilli gen Feuerwehren, die entsprechend dem Gesetz über die
Verleihung einer Medaill e für Treue Dienste in der Freiwilli gen Feuerwehr ausgezeichnet
werden, erhalten am Tage der Überreichung der Medaill e folgende einmalige
Aufwandsentschädigungen:

- Medaille in Kupfer (10 Jahre)    50,00 •
- Medaille in Bronze (20 Jahre) 100,00 •
- Medaille in Silber (30 Jahre) 150,00 •
- Medaille in Gold (40 Jahre) 

als aktiver Angehöriger 250,00 •
als Mitglied der Alters-/Ehrenabteilung 200,00 •



6. Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. 
      Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung vom 21.03.1994 außer Kraft.

Petershagen/Eggersdorf, den 20.11.2001 Petershagen/Eggersdorf, den 20.11.2001

In Vertretung

Burkhard Paulat Katja Wolle
stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung Bürgermeisterin


